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An die  
Mitglieder des FC Teutonia 05 

                   Hamburg, 10.03.2025 

Einladung 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

 Freitag, den 25. April 2025  
um 18.30 Uhr im Vereinsheim an der Kreuzkirche 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Eröffnung der MVV und Genehmigung der 

Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 10.05.2024  

(siehe Aushang Geschäftsstelle bzw. Internet) 

3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 

4. Rechenschaftsbericht Ligaaktivitäten 2025 

5. Vorstellung der Jahresrechnung 2024 

Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

6. Neuwahlen:  

a) Neuwahlen 2. Vorsitzender  

b) Wahl der Kassenprüfer (turnusmäßig) 

7. Bestätigung Jugendleiter und Bestätigung Schiedsrichterobmann  

8. Vorstellung des Haushaltsplanes Saison 2025 

9. Anträge und Beschlussfassung der vorliegenden Anträge: 

a. Satzungsänderung – gemäß Aushang  

10. Verschiedenes 

a) Mitgliederehrungen  

b) sonstiges 

Anträge 

Anträge für die Vereinsversammlung müssen 3 Wochen vorher beim Vorstand schriftlich eingereicht 

werden. Später eingehende Anträge können in der Vereinsversammlung nur behandelt werden, wenn 

die Dringlichkeit einstimmig beschlossen wurde.  

 

Der Vorstand, Hamburg, den 02.03.2025 
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Satzungsänderungsantrag Antragsteller: Vorstand  
 

§ 9 Mitgliederversammlung 

§ 9 Ziff. 5: Es wird ein neuer Satz 2 hinzugefügt: 

„Die Einladung erfolgt durch Aushang im Vereinsheim und über die Vereins Webseite.“ 

 

§ 10 Ziff. 1. Ergänzung: Darüber hinaus kann die Mitgliederversammlung bei Bedarf weitere 

Beisitzer in den erweiterten Vorstand wählen 

 

§ 12 Ziff. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: Der Schlichtungsausschuss besteht aus einem 

Vorsitzenden und Neu: bis zu vier (statt Alt:zwei) weiteren Mitgliedern des Vereins, die diesem 

mindestens 5 Jahre angehören sollen. 

 

§ 18 Datenschutz: Alten Text streichen und diesen Text aufnehmen:  

Neu: (1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt, verarbeitet und nutzt der Verein personenbezogene 

Daten seiner Mitglieder. Dies erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, 

insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

und der geltenden Landesgesetze. 

(2) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied damit einverstanden, dass seine personenbezogenen 

Daten für die Mitgliederverwaltung, für den Sportbetrieb sowie zur Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke 

gespeichert und verwendet werden. Eine Weitergabe erfolgt nur an die zuständigen Verbände oder 

Behörden, soweit dies zur Durchführung des Vereinsbetriebs erforderlich ist. 

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf: 

– Auskunft über die gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO) 

– Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO) 

– Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 17 und 18 DSGVO) 

– Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

– Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

(4) Die Datenschutzpflichten gelten für alle Funktionsträger und Organe des Vereins auch über das 

Ausscheiden aus dem Amt hinaus. 

(5) Der geschäftsführende Vorstand erlässt eine Datenschutzerklärung, die verbindlich für alle 

Mitglieder ist und auf der Vereinswebsite veröffentlicht wird. 

(6) Personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins 

nicht mehr erforderlich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 

 

 

 

 

 


